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Bulletin der „Hotel-Revue."

Nachdem die heutige Nummer bereits gedruckt
war, gelangten wir in den Besitz nachstehenden, wohl
an die meisten Hoteliers adressierten Zirkuläres:

VeltliinerweinU^F
Direkter Import vom Veltlin

MISANI SOHN
BRUSIQ

Grenzort im Veltlin

Brusio, im November 1893.

Tit.!
Die neue Weinernte ist hei uns auch vorüber und

kann man mit Recht dieselbe zu den guten zählen.
Ich erlaube mir Ihnen meine Preise zu unterbieiten

und Sie auf folgendes aufmerksam zu machen.
Da ich nicht reisen lasse, sondern mit .neinen

verehrl. Kunden direkt verkehre, hoffe ich baldigst
auch mit Ihnen in rege Geschäftsverbindung zu treten.

Meine Veltliner Weine liefere ich direkt ab den
Lagen im Veltlin, verzollt und franko jede Schweiz.
Bahnstation. Für die Echtheit derselben leiste ich
jede Garantie.

Damit Sie sich zu einem grossen Geschäfte mit
mir entschliessen können, bin ich entschlossen, sofern
Sie mir innert 10 Tagen keinen Gegenbericht
erteilen, Ihnen sobald die Witterung günstig sein
wird, ein kleines Gebinde Montagner von ca.
60—80 Liter ä Fr. 85.— franko zur Probe zu senden,
nach welcher Prüfung ich mir Ihrerseits Ihre
grösseren Ordres verspreche. Selbstverständlich richtet sich
der Preis nach der Bestellungsgrösse.

Es wird mich sehr freuen, wenn Sie mir diese
kleine Probesendung genehmigen und mir auch fernerhin

Ihr wertes Zutrauen schenken.
Von allen meinen Veltliner Weinen stehen Ihnen

jederzeit gerne Muster zu Diensten und griisse ich Sie
Hochachtend

Misani Sohn.
In einem zweiten Zirkular erklärt dieselbe Firma,

dass wenn der Adressat innert 8 Tagen nichts
Gegenteiliges berichte, die Finna Misani Sohn,
welche gleichzeitig eine Fabrik von Virginia-Cigairen
betreibe, so frei sein werde, Mustersendungen dieser
Cigarren in zwei Sorten abgehen zu lassen.

Da dieses Geschäftsgebahren als ein unreelles, auf
den Indifferentismus oder die zufällige Abwesenheit des
Adressaten spekulierendes, bezeichnet werden muss
und niemand die Verpflichtung hat, weder auf diese
Zirkulare zu antworten, noch Muster irgend welcher
Art annehmen zu müssen, so erscheint es ratsam,
dass keiner derjenigen, die mit den Zirkularen
belästigt worden sind oder noch belästigt werden, sich
darauf einlasse, sondern auf der Hut sei und die
Ware einfach refusiere.

Die Redaktion.
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